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Rechtsgrundlage für den Einsatz digitaler Agenten und Fake-Accounts in sozialen 
Netzwerken durch das Thüringer Amt für Verfassungsschutz

Den bisher vorliegenden Antworten auf die Kleinen Anfragen 7/3888, 7/3889, 7/3890, 7/4328, 7/4329 und 
7/4559 und der Argumentation der Landesregierung im Organstreitverfahren VerfGH 21/23 beim Thüringer 
Verfassungsgerichtshof ist zu entnehmen, dass die Landesregierung im Bereich der politisch weisungsge-
bundenen Abteilung „Amt für Verfassungsschutz“ beim Ministerium für Inneres und Kommunales (jetzt Mi-
nisterium für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung) sogenannte digitale Agenten oder Fake-Ac-
counts zur Erkenntnisgewinnung in sozialen Netzwerken einsetzt.

Das Thüringer Ministerium für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung hat die Kleine Anfra-
ge 8/163 vom 26. November 2024 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. Februar 2025 be-
antwortet:

Vorbemerkung:
Das Thüringer Amt für Verfassungsschutz wurde im Jahr 2015 gemäß § 2 Abs. 1 Thüringer Verfassungs-
schutzgesetz als Amt „beim“ für den Verfassungsschutz zuständigen Ministerium errichtet. Die fachlichen 
Entscheidungen des Amts für Verfassungsschutz werden auf Grundlage der einschlägigen rechtlichen Re-
gelungen unter Berücksichtigung der hierzu ergangenen Rechtsprechung getroffen.

Auf Basis welcher einzelnen Rechtsgrundlagen setzt die Landesregierung sogenannte digitale Agenten 
oder Fake-Accounts in sozialen Netzwerken im Bereich der politisch weisungsgebundenen Abteilung „Amt 
für Verfassungsschutz“ im Ministerium für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung ein (ausführliche 
Begründung und entsprechende Herleitung im Falle der Anwendung geltender Rechtsprechung für die Ant-
wort; Gliederung nach sozialen Netzwerken, falls notwendig)?

Antwort:
Der Einsatz sogenannter virtueller Agenten in sozialen Netzwerken wird auf § 10 Abs. 1 Nr. 1 und 4 Thürin-
ger Verfassungsschutzgesetz gestützt.
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